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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

07.05.1987 

Geschäftszahl 

84/16/0113 

Rechtssatz 

Bei der sinngemäßen ("entsprechenden") Anwendung anderer Rechtsvorschriften auf einen bestimmten 
Rechtsbereich (hier Anwendung des § 212 BAO gemäß § 172 Abs 1 FinStrG) sind unsachgemäße 
Gleichsetzungen zu vermeiden und es dürfen von der Sache, dh den zu regelnden Lebensverhältnissen her 
gebotene Differenzierungen nicht ausgeschlossen werden (Hinweis auf Larenz, Methodenlehre/5, Seite 250 f). 
Der VwGH kann jedoch nicht finden, daß, gemessen am in seinem E vom 22.9.1961, 383/59, VwSlg 2491 
F/1961 und in seinem E vom 20.4.1977, 446/77, dargelegten Wesen und Zweck der Stundungszinsen zwischen 
Abgaben und Geldstrafen ein Unterschied bestünde, der eine solche Differenzierung erforderlich erscheinen 
ließe. 


